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Amtlicher Teil.
Au die Herren Bürgermeister de» Kreises.

Ketr. Futtermittel.
W können noch Bestellungen auf inl. Kleien, ferner auf

'' diê Lib̂ chmkraftfutter und Gerftenkleien für Schweinemast, ongenem-
^ werden. Nur die Gemeinden, welche bei den letzen Vertei-

nicht berücksichtigt werden konnten, wollen Bestellungen

mild« !! "Westerburg , den 13. April 1917.
[5Q0 ,jr f. Der Uarfchende des Kreisausschusses.
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An die Herren Bürgermeister des Kreise «.
iln die Erledigung -meiner Verfügung vom 23. März 1917
iend: Beschlagnahme von Glocken aus Bronze wird hiermit

rsterburg , den 11. April 1917.
Der Uorststende de« Kreis -Ausschusses.

An dir Herren Bürgermeister des Kreises.
Betr . FleischMlnge.

Auf die im Kreisblatt Nr . 44 v. 13. ds. abgedruckte Ver-
;ng betr. FleischMlagen und meine Ihnen unmittelbar zu-
ne Verfg. v. 2. os. ebenfalls die Fleischxirlagrn betrê d

i ich nochmals besonders hin.
Westerburg , den 16. April 1917.

Der Usrschende de« Kreisavsschnsse «.
An die Herren Bürgermeister de» Krelse «.

An die Erledigung meiner Verfügung vom 22. Marz 1917
lr: Beschlagnahme von Aluminium wird hiermit erinnert.

Westerburg , den 14. April 1917.
Der Nsvsrtzendc des Kreisausschusses.

An die Herren Bürgermeister des Kreise «.
Sie werden ersucht, ortsüblich bekannt machen zu lassen, daß

»m1. April fällig gewordenen Zinsen und Abträge zur Kreis
Erlasse bei Vermeidung der Klage pünktlich zu entrichten sind.

Besondere Aufforderung erfolgt nicht.
Sodann wollen Sie dafür Sorge tragen, daß soweit Ihre

Feinden in Frage kommen, die von der Gemeindckasse an die
1916,| !® Sparkasse zu geschehende und am 1. April fällig gewesene

von Zinsen pp. pünktlich erfolgt, eine besondere Zahlnngs-
-estßen rc,Mderung wird auch hierfür den Gemeindekassen nicht zuge-
vom

5. Apri>

917.
lm.

Biesterburg , den 15. April 1917.
Der Vorsitzende ver Kreis Sparkasse.

^_ Adicht , Landrat.
rterschris! & dir Herren Bürgermeister des Rechuungssteller-

xmeck verband es MaUmrrod.
Bezugnehmend auf meine Verfügung vom 5. Februar d.

- Kreisblatt Nr . 16 — werden Sie, soweit die Vorlage
Berechnungen , pro 1914jl5 und wo die Aufstellung

. ^ Qffenlage pro 1915|16, geschehen ist, auch pro 1915|l6 —
^ ntcf)t stattgefunden hat an die «mgrtzeude Einsendung der

Unten Akten an den Gemeinderechnungssteller Becker hier
^ h'-nzufügen erinnert, daß ich innerhalb der nächsten 8%

»- nicht eingehende Akten auf Kosten der Säumigen abholenwerde. _
Äkrstrrdurg , den 16. April 1917.

_Der Dorschrnde des Krr isans fchnsses.
^ f- Z. in dem Gehöfte des balomon Hofmann in Nassau

jJ .~te  Maul - und Klauenseuche ist erloschen. Die Gehöft-
aufgehoben worden.

d' tt . den 12. April 1917. Der Landrnt.

Au die Heeren Bürgermeister de» Kreises.
Betr. Kreishnrrdesteuer.

An meine Verfügung vom 22 März 1917 Kreisblatt Nr.
36 wird erinnert.

Westerburg , den 14. April 1917.
Der Vorsitzende des Kreisan « schlisse«. ^

Berordnung
über die Schlachtvieh - and Fleischpreise für Schrvrine

und Minder. Dom 5. April 1917.
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur

Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-Ge-
setzbl. S . 401) in Verbindung mit § 8 der Verordnung über die
Preise der landwirtchaftlichen Erzeugnisse aus der Ernte 1917
und für Schlachtvieh vom 19. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S.
243) wird verordnet: t

I. Schlacht schmeine.
§ 1. Für die Zeit von der Verkündung dieser Verordnung ab

bis einschließlich 30. April 1917 dürfen die Preise für 50 Kilo¬
gramm Lebendgewicht beim Verkaufe durch den Viehhalter an
die von den Landeszentralbehördenmit der Viehaufbringung be¬
auftragten Stellen oder deren Beauftragte folgende Höhe nicht
übersteigen:

1. Für Tiere, die bei der Abnahme bis zu 100 Kilogramm
Lebendgewicht einschließlich aufweisen, gelten in dieser Zeit
die aus Spalte 1 der Anlage ersichtlichen Höchstpreise.

2. Für Tiere, die bei der Abnahme mehr als 100 Kilogramm
Lebendgewicht aufweisen, gelten in dieser Zeit als Höchst¬
preise die in der Bekanntmachung zur Regelung der Preise
für Schlachtschweine und Schweinefleisch vom 14. Februar
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 99) im § 1 Abs. 1 und 2 festge¬
setzten Preise.
Ein Anspruch des Viehhalters auf Abnahme zu den vor¬

stehend bezeichneten Preisen besteht nur für Schlachtschweine, die
spätestens am 15. April 1917 den im Abs. 1 bezeichneten Stellen
fest zum Kaufe angeboten sind.

§ 2. Für die Zeit vom 1-cMai 1917 an bis auf weiteres darf
beim Verkaufe von Schlachtschweinen durch den Viehhaltpr der
Preis für 50 Kilogramm Lebendgewicht die aus Spalte 2 unter
a bis c der Anlage ersichtlichen Preise nicht übersteigen.

Staatlich zugelassene Mästungsorganisationen können mit
Genehmigung des Präsidenten des Kriegsernährungsamts für
Schweine mit mehr als 100 Kilogramm Lebendgewicht(mit Aus¬
nahme ehemaliger Zuchteber) höhere Preise vereinbaren , wenn
sic dem Viehhalter das zur Mästung erforderliche Futter vertrag¬
lich zur Verfügutig stellen. Für Verträge mit den Mastern , die
vor dem 19. März 1917 abgeschlossen sind, dürfen die seither
vereinbarten Preise auch bei der Abnahme nach dem 1. Mai
1917 entrichtet werden.

II. Schlachtrindrr.
8 3. In der Zeit vom 1. Juli 1917 bis 31. Juli 1917 dürfen

die von den Landeszentralbehördenmit der Viehaufbringung be¬
auftragten Stellen und deren Beauftragte für Schlachtrinder , die
ihnen spätestens am 30. Juni 1917 fest zum Kaufe angeboten
sind, die bis zum 30. Juni 1917 maßgebend gewesenen Preise
bezahlen.

Z 4. Die Landeszentralbehörden können mit Genehmigung des
Präsidenten des Kriegsernährungsamts in Gebieten mit besonders
kleinen Rinderrassen den Preis für Schlachtrinder der Klasse 6
(§ 7 der Verordnung vom 19. März 1917, Reichs-Gesetzbl. S.
243) abweichend regeln, wobei der Preis für je 50 Kilogramm
höchstens bis. zur nächsthöheren Gewichtsstufe dieser Klasse erhöht
werden darf.

Hl. Gemeinsame Uorschriften für die Uietzpreise.
8 5. Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang.



Für die Kosten der Beförderung bis zur nächsten Verladestelle
des Viehhalters und die Kosten der Verladung daselbst darf em
Zuschlag nicht erhoben werden. . ^ r ^ „

Für Schlachtschweine kann, wenn dre Verladestelle werter
als 2 Kilometer vom Standort des Tieres entfernt ist, für die
Kosten der Beförderung ein Zuschlag zum Höchstpreis berechnet
werden, der für je angefangene 50 Kilogramm Lebendgewicht
1 Mark nicht übersteigen darf. . ^ ^

§ 6. Der Verkauf von Schlachtschwemen und Schlachtrmdern
darf nur an die von den Landeszentralbehörden mit der Viehab-
nahme beauftragten Stellen oder an solche Personen erfolgen,
die von diesen Stellen beauftragt oder zum Ankauf zugelassen

^ ■ Der Verkauf darf nur nach Lebendgewicht erfolgen. Die
Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Stellen sind
befugt, in Ausnahmefällen, in denen nur noch die Feststellung
des Schlachtgewichts möglich ist. zu bestimmen, nach welchen
Grundsätzen das Schlachtgewichtin Lebendgewichtumzurechnen

^ Das Lebendgewicht ist durch Wägung am Standort der
Tiere festzustellen. Die Landeszentralbchördenoder die von ihnen
bestimmten Stellen sind befugt, die Wägung in der Verladestelle
oder anderen Orten nach den örtlichen Bedürfnissen anzuordnen.

Bei der Feststellung des Lebendgewichts sind die Tiere
nüchtern zu wiegen oder mindestens 5 vom Hundert Schwund in
Abzug zu bringen. Als nüchtern gelten Tiere, die mindestens
während 12 Stunden vor dem Wiegen nicht gefüttert worden
sind. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Stellen bestimmen, wie das Lebendgewichtim übrigen zu be¬
rechnen ist.

IV. Gemeinsame Usrschrtfterrf«r die Fleischpverse
§ 7. Die Gemeinden sind verpflichtet, Höchstpreise der der Ab¬

gabe an die»Verbraucher für die einzelnen Sorten (Stücke) des
frischen(rohen) Fleisches, für zubereitetes, insbesondere gepökeltes
oder geräuchertes Fleisch, für frisches (rohes) und für ausge¬
kochtes Fett, für gesalzenen upd geräucherten Speck sowie für
Wurstwaren festzusetzen.

Soweit die Gemeinden die Ware ausschließlich durch eigene
Verkaufsstellen oder in voraus bestimmten Geschäften absetzen,
können sie die Preise für die einzelnen Waren festsetzen. Die
Festsetzung ist im Verkaufsraum deutlich sichtbar anzuschlagen.
Sie gilt als Höchstpreisfestsetzung mach Abs. tzl.

Die Landeszentralbehörden können anordnen, daß die Fest¬
setzungen nach Abs. 1 und Abs. 2 anstatt durch die Gemeinden
durch deren Vorstand erfolgen. An Stelle der Gemeinden sind
die Vorstände der Kommunalvcrbändebefugt und auf Anordnung
der Landeszentralbehörden verpflichtet, die Festsetzungen zu.treffen.

Die Festsetzungen nach Abs. 1 bedürfen der Zustimmung
der Landeszentralbehörden oder der von ihnen bestimmten Be¬
hörden. Diese können die Festsetzungen selbst treffen oder An¬
ordnungen hierüber erlassen.

8. Für aus dem Ausland eingeführte Schlachtschweine und
Schlachtrinder sowie für aus dem Ausland eingeführtes Fleisch
dieser Tiere einschließlich Jett , Wurstwaren u,id Speck bleiben die
Vorschriften der Bekanntmachung über die Einfiihr von Vieh und
Fleisch sowie Fleischwaren vom 18. März 1916 (Reichs-Gesetzdl.
S . 175) und der hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen
unberührt . .

Die Vorschriften der §§ 1 bis 7 sinden aus die un Abs. 1
bezeichneten Waren keine Anwendung. Die gewerbsmäßige Ab¬
gabe dieser Waren ist von den Gemeinden zu überwachen; sie
haben Bestimmungen über den Vertrieb und die Preisstellung
dieser Waren zu erlassen. Die Vorsshcift im § 7 Abs. 3 findet
entsprechende Anwendung. Falls die festgesetzten Preise von den
nach § Tß Abs. 1 und 2 bestimmten Fleischpreisen abweichen, darf
der Verkauf der ausländischen Ware nicht in Verkaufsstellen statt¬
finden, in denen gleichzeitig inländisches Fleisch verkauft wird.
Die Landeszentralbehörden können allgemeine Grundsätze über
den Erlaß der Bestimmungen aufstellen.

ß 9. Die in dieser Verordnung und auf Grund dieser Ver¬
ordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des Ge¬
setzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 191« in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl.
S . 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21.
Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25) , 23. März 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 183) und 22. März 1917 iMchs -Gesetzbl. S . 253).

V. Schlirhvorschriftr«
8 10. Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung. Sie bestimmen, wer als
Gemeinde, Kommrküalverband, Vorstand der Gemeinde - der des
Kommuualverbandes, zuständige Behörde und als höhere Ver¬
waltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

§ 11. Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Aus¬
nahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulasien.

8 12. Die zuständige Behörde kann Geschäftsbetriebe, deren
Unternehmer oder Betriebsleiter chch in Befolgung-der Pflichten
unzuverlässig zeigen, die ihnen durch diese Verordnung oder die
dazu erlassenen Ausführungsbestimmungcn auferlegt sind, schließen.

GeKen die Verfügung ist Beschwerde zulässig.
Ueber die Beschwerde Entscheidet die höhere Verwaltungs¬

behörde endgültig. Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.
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8 13. Wer den Vorschriften im § 6, § 7 Abs. 2 Satz 2
den nach § 8 Abs. 2, 8 10 erlassenen Bestimmungen zuwi,
handelt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände
kannt werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, o
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 14. Die Vorschriften dieser Verordnung gelten vom Tag>
der Verkündung ab-, soweit in ihnen nicht etwas anderes bt
stimmt ist.

Die Bekanntmachung zur Regelung der Prelle für Schloch- t. 130!
schweine und für Schweinefleisch vom 14. Februar 1916 (Reichs- , werd
Gesetzbl. S . 99), tritt , unbeschadet der Vorschrift im 8 1 Abs.
Nr. 2 dieser Verordnung , außer Kraft.

Krrli«, den5. April 1917.
Der fttllvtvtvtUv  des Reichskanrlers. Dr. Helfferich.

Anlage.
Preise für Schlachtschweine.

Spalte^>
Preise bis zum
30. April 1917
ür Schweine

bis 100
Kilogramm
einschließlich

Mk.

Im Regierungsbezirke Wiesbaden
ohne den Kreis Biedenkopf, im
Kreise Wetzlar aus dem Regie¬
rungsbezirke Coblenz, in den
Kreisen Gersfeld, Fulda ,Schlüch¬
tern, Gelnhausen, Hanau (Stadt
und Land) vom Regierungsbe¬
zirke Cassel, in Hohenzollern,
in den Königreichen Bayern und
Württemberg, in den Großher-
zogtümern Baden und Hessen
und in den Enklaven Ostheim
a. Rhön und Königsberg i. Fr. 108-

Spalte 2~

27.

Fr
Ktrllv
? Ab

Preise vom 1. MH WB.
1917 ab für Schweiz

70

Mk.

über70
bis 85
Kilogr

Mk.

iibv
85

Stlojt

64 74 78

An
ges

»helle
^ Vo
weiser

Su
cif gesi

An
uben$
ob seit
nie lie
Miste

M

Berichtigung
znr Uersrdnnng «der dir Kreissteischdarte«

«am 11. April 1917.
In 8 4 muß es heißen in Zeile 3 v. o. :

„Fleischzulagenin Hjihe bis zu 25^ Gr ., für Kinder untt
6 Jahren bis zu 125 Gr . ausgegebem"

In 8 3 Abs . 1 am Schluß ist hinzufügen:
9 „bei Kinderkarten bis zu 125 Gr ."

Am Schlüsse des letzten Abs. des 8 3 ist zu setzen:
„der Abschnitt der Kinderkarte mit 35 Psg."

Mrsterd «rg , den 17. April 1917.
Der Landrat.
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Betr . Perhaltr « gegenüber Kriegsgefangene«
Bcrordnung.

Bezüglich des Verhaltens gegenüber Kriegsgefangenen trel« '
mit der Veröffentlichung dieser Verordnung für den mir uM Wj*
stellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem Gom»
neur — auch für den BefehlsberM der Festung Mainz die
genden Bestimmungen in Kraft :"

§ 1.
Das Zustecken von Eßwaren oder anderen Sachen an Km

gefangene, das unbefugte Verkaufen, Vertauschen oder Vers^
ken von Sachen, insbesondere die unbefugte Verabreichung
holischer Getränke an Kriegsgefangene sowie das unbefugte
bringen von Sachen in ein Kriegsgefangenenlager ist verb

8 2.
Privatpersonenist verboten, Briefschaften von Kriegsgei

genen oder an Kriegsgefangenein Empfang zu nehmen oder
besorgen.

ß 3.
Verboten ist jeder schriftliche oder sonstige Verkehr vonh

nicht berechtigter Personen mit Kriegsgefangenen, insbesom
jeder gegen die guten Sitten verstoßende Verkehr weiblicher
sonen mit Kriegsgefangenen. /

§ 4-
Verboten ist jede Förderung des Entweichens von K

gefangenen, sowie jede Unterstützung entwichener Kriegsgefang»
namentlich durch Gewährung von Unterkunft, Nahrung '
Kleidung, Verabfolgung von Geldmitteln, Verschaffung von
beitsgelegenheit oder Beschäftigung im eigenen Haushalt.

Von der Anwesenheit entwichener Kriegsgefangener ist
verzüglich der nächsten Polizeibehörde Mitteilung zu mache»-

8 5. , 1
Unter Kriegsgefangenen sind alle Militär - und ZiviW

genen zu verstehen, gleichgültig ob sie sich in KriegsgefaN
lagern selbst, in Lazaretten oder auf einer Arbeitsstelle bes

f
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oder Zuwiderhandlungen werden auf Grund des § 9 b des Ge-
, über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in der
^ng des Reichsgesetzes vom 11. Dezember 1915 mit Gefängnis
zu einem Jahr , beim Vorliegen mildernder Umstände mit
oder Geldstrafe bis zu 1500 Mk. bestraft. '

' § 7.
Der Versuch ist strafbar.
Die Verordnungen vom 25. 11. 1914 — III a Nr . 44 110 |3575

27  3 > 1914 V, nib Nr . 1317 |1796 —, 23. 6. 1915 — 111b
Schlecht 13083|5882 — und 23. 10. 1915 — III b Nr . 23 036 |10400

werden aufgehoben.
Frankfurt a . Mai » , den 15. März 191? .

ttrUnertnetendes Generalkommando . 18 . Armeekorps.
^Abt . III d Tgb .-Nr . 5553j1702.

Der stell«. Kommandierende General:
R i e d el, Generalleutnant.
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Der Welt -Krieg.
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WB. Großes Hauptquartier , 13. April. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Am Nordufer des Kampffeldes bei Arras wurden Anfangs-

ge starker englischer Angriffe auf Augres und Gioenchy en
^Shklle durch unseren Gegenstöße wettgemacht.

Von der Straße Arras -Gavrelle bis zur Scarpe zweimal
lgretfende feindliche Divisionen wurden verlustreich abgewiesen.

Südlich von Arras sind mehrere Angriffe , auch von Kaval-
ie gescheitert.

An der von Peronne nach Cambrai und le Chatelet füh-
ibeit Straße kleinere Gefechte bei Gouzenucourtund Hargicourt.

seit gestern auf St . Quentin und der südlich anschließenden
liegende lebhafte Feuer dauert an ; es bereitete französische

iffe vor , die auf beiden Somme -Ufern heute früh einsetzten,
schlugen fehl.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Der heftige Artilleriekampf längs der Aisne und in der
chen Champagne dauert mit wachsender Stärke an.
Vielfach vorfühlende Erkundungsabteilungen wurden zu¬
wiesen. Dabei blieben 100 Franzosen in unserer Hand.

Armee des Generalfeldmarschalls Herzog Albrecht
von Württemberg.

Die Lage ist unverändert.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz und an der mazedonischen

mt keine besonderen Ereignisse.
Im Westen verloren die Gegner 13, im Osten zwei Flug-

WB. Großes Hauptquartier , 14. April. Amtlich.
Westliches Kriegsfchauplair.

Front des Kronprinzen Rupprecht
Nordöstlich von Arras und an der Scarpe trat gestern eine

mpspause ein. •
.Weiter südlich bei Croisille und Bullecourt griffen die Eng-
wer nach heftiger Feuervorbenitung mehrmals vergeblich an.

enen treikl" Nachstoß brachten unsere Truppen dem Feinde erhebliche
mir untel^uste bei. «
:n Gomkl An beiden Sommeufern stießen starke feindliche Kräfte abends
inz die Effr gegen unsere Stellungen bei St . Quentin vor . Die An-

' „scheiterten verlustreich. Der Gegner ließ dort 3 Offiziere
über 200 Mann gefangen in unserer Hand.
Seit dem 7 . April wurde die innere Stadt von St . Quentin

^nehmender Stärke von feindlicher Artillerie allen Kalibers
mrlich beschossen. Justizpalast , Kathedrale und Rathaus sind

beschädigt. > .
Front des deutschen Kronprinzen.

. Soissons bis Reims und im Westteil der Champagne
.st sich die Artillerie weiter mit äußerster Kraft . Die Fran-
letzten die historischen Bauwerke von Reims durch Auf-

n8 von Batterien in ihrer Nähe der Gefährdung durch unser
ungsfeuer aus . Mehrfach wurden Vorstöße französischer
ntene zurückgeschlagen.

Front des Herzogs Albrecht von Württemberg
den Vogesen holten unsere Stoßtrupps am Plainetal

Mngene aus den feindlichen Gräben.
«n der gairzen Westftont , vornehmlich in den Kampfab-
1" herrschte gesteigerte Fliegertätigkeit.
- */ ®*9ner  verloren durch Luftangriff am 12. April 11,

yWl 24 Flugzeuge und 4 Fesselballons . Ein feindliches
Afichwader wurde über Douai aufgerieben.
^ durch Rittmeister Freiherr von Richthofen geführte
ml schoß allein 14 feindliche Flugzeuge ab, von denen der
o>Leutnant Wolf 4 zum Absturz brachte.

Westlicher Kriegsschauplatz.
n Einzelnen Frontstrecken unterhielt die russische Artillerie

Feuer. Die Vorfeldtätigkeit blieb gering.

ne«.
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WB. Großes Houptquartier , 15. April. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Front des Generalfeldmarschalls Kronprinz Rupprecht
von Bayern.

Bei Dixmuiden und südlich von Hpern zeitweilig rege
Feuertätigkeit.

Auf dem Schlachtfelde von Arras kam es infolge Verschie¬
bung unserer Kampflinie nördlich der Scarpe nur zu kleinen, für
den Feind verlustreichen Gefechten.

Von der Scarpeniederung bis zur Bahn Arras -Cambrai
wurde gestern vormittag heftig gekämpft. In dichten Masten
griffen englische Divisionen mehrmals an ; stets wurden sie unter
blutigsten Verlusten zurückgeworfen. Außer seiner großen Opfer
büßte der Engländer durch Nachstöße unserer Truppen noch 300
Gefangene und 20 Maschinengewehre ein.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Von Soissons bis Reims und in der westlichen Champagne

tobt die Artillerieschlacht weiter.
Französisches schweres Flachfeuer zerstörte in Laon mehrere

Gebäude.
Armee des Generalfeldmarschalls Herzog Albrecht

von Württemberg.
In wenigen Abschnitten lebhaftes Geschützfruer. Eigene

Unternehmen an der Nordostfront von Verdun und bei Ban de
Sapt brachten Gefangene und Beute.

Im .Artois , an der AiSne, in der Champagne und den
südlichen Vorgesen sehr rege Fliegertätigkeit.

Engländer, ' Franzosen und Amerikaner verloren im Luft¬
kampf 17, durch Abschuß von der Erde 4 Flugzeuge ; außerdem
zwei Fesselballons.

, Rittmeister Freiherr v Richthofen schoß seinen 44 , Leutnant
Schäfer seinen 18. und 19. Gegner ab

Aus drei Flugzeuggeschwadern , die gestern Freiburg an-
griffen , wurden drei englische Flieger zum Absturz gebracht.

Westlicher Krirgsfchanplatz.
Die Lage ist unverändert.

Mazedonische Front.
Außer Zerstörungsfeuer im Cernabogen keine wesentlichen Er¬
eignisse.

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorf.
Das Märrergebnia des Tanchbootkrirar « .

W . T . B . Berlin , 13. April . (Amtlich. Drahtbericht .) Nach
neu eingegangenen Meldungen sind weitere 61000 Bruttoregister¬
tonnen feindlicher uud neutraler Handelsschiffe versenkt worden.

Damit stellt sich das Märzergebnis der kriegerischen Maß¬
nahmen der Mittelmächte schon jetzt auf 435 Handelsschiffe mit
861000  Bruttoregistertonnen . In dieser Zahl sind von der Beute
S . M . S . Hilfskreuzer Möwe noch 11 Schiffe mit 49 000 Brutto¬
registertonnen enthalten . Die übrigen Erfolge dieses Schiffes
sind bereits früher in Anrechnung gebracht worden.

Das entgültige Ergebnis des Monats März , das erst im
letzten Drittel des April übersehen werden kann, wird sich noch
etwas höher stellen, als eingangs angegeben.

Gegenüber den in der feindlichen wie auch der ' neutralen
Presse erschienenen phantastischen Behauptungen über unsere
U-Bootsverluste wird ausdrücklich sestgestellt: In den beiden
ersten Monaten der Seesperre sind 6 U-Boote verloren gegangen,
eine Zahl , die durch den Zuwachs während des gleichen Zeit¬
raum um ein Mehrfaches übertroffen wird und die im Verhält¬

nis zur Gesamtzahl unserer U-Boote überhaupt nicht ins Gewicht
Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Der Erfolgreiche deutsch- Widerstand bei Arras,
Br . Genf , 13. April , (zb). Das Vordringen der Englän¬

der wird , wie „Matin " berichtet, durch die nordwestlich der Vimy-
Höhe gelegene deutsche Stellung von Ancre stark behindert . Die
zahlreichen Batterien , die die Deutschen dort errichteten , halten
den Gegner unter mörderischem Flankenfeuer . Es gelang den
Engländern trotz größter Anstrengungen nicht, sich dieser Stellung
zu bemächtigen , die fest in den Händen des Verteidigers ist.

Der Umsturz i« Rutzlaud.
Entschiedenes Eingreifen de» ArKeiterrates in dir
Kegieeungsge sch äste mm Zwecke den Anbahnung

direkten Friedensverhanklnnge».
8 . Stockholm , 13. April , (zb.) Aus Mitteilungen deS Arbeiter¬

rats geht hervor , daß er ein Schreiben an die provisorische Re¬
gierung gerichtet hat , in dem es heißt : Die auswärtige Politik
wird von der provisorischen Regierung in dem volksfeindlichen
Geist des alten Regimes fortgeführt ; da sie dem Krieg kein
Ende zu machen gedenkt, beschloß der Arbeiterrat , der die Macht
in Petersburg besitzt, der .provisorischen Regierung die Verfügung
über die russische Außenpolitik zu entziehen. Der Arbeiterrat
setzte ein ' eigenes Komitee für die auswärtigen Angelegenheiten
ein, welches allein das Vertrauen des Volkes besitzt. Das
Komitee wird sofort direkte Friedensverhandlungen mit dem
Feind aufnehmen . Eine spezielle Kommission reist nach Stockholm
zur sofortigen Anbahnung von Verhandlungen ab.

Der russische Hanvelsindnstriekongretz für baldige
Einleitung von Frievensverhandlungen

8 . Stockholm . 14. April , (zb). In der jetzt abgeschlossenen



Mtzuna des russischen Handelsindustriekongresses war der Mittel¬
punkt der Unterhandlungen das Fnedensproblem . Die Mehrzahl
der Anwesenden erklärten sich für emebaldrge Emlertung von
Friedensverhandlungen , da der Friede für die Entwicklung des
russischen Wirtschaftslebens unentbehrlich sei. Die kadettischstischen
Kriegsziele wurden auf das energischste verworfen , die Erwerbung
KonstantinopelS und 'der Dardanellen als Utopie und als für
Rußland gänzlich überflüssig bezeichnet . Solche Bestrebungen
würden nur den Anlaß zu emem Kriege bilden . Die russische
Bürgerschaft würde ebenso energisch wie die Arbeiter allen Unne-
xionsgelüsten entsagen . Der Abfall der Handel - und Jndustrle-
kreise bedeutet eine neue Schwächung der provisorischen Regierung.

Der Kriegszustand mit Amerika.
Daa groffe Ariegspvagramm der Union ans dem

W T « . Bern . 12 . April . »Petit Parisien « meldet aus
New Aork : Die Regierung habe folgendes Kriegsprogramm
ausgearbeitet :. Verwertung der Kriegsschiffe m genninsamer
Tätigkeit mit den Alliierten ; Munrtionslieferung , e,n Vorschuß
von 3 Milliarden Dollar an die Alliierten , ^ n Verpromantier-
una gleichfalls gesichert werden soll . Eine Million Mann s tt
im ersten Fahr militärisch ausgebildet werden , die Zweite Mill¬
er , 7m MÜten Jahr Es würden keine Truppen nach Europa
ge, « werden . b °«°r nicht d° S erste K °» tins °nt w » »
iotl Warnt -mSgebild -t und di - vrynmsntwn snr ihren Unterhalt
auf den Schlachtfeldern gesichert sei . ^rir » ** £» «
aus Washington : In dem unter Vorsitz Wilsons clbgchallenm
Staatsrat wurde beschlossen , k« n Bündms mit der Ent z
schließen , jedoch den Krieg nach der en Grundsätzen zu fuhren .

Bekanntmachung
Die seit dem 30 . März . d. Js . bestehende Beschränkung ,n , a

der Annahme von Eil - und Frachtstückgut wird von Freitag , de» I |
13 . April an wieder wieder aufgehoben . M K

Die Unterzeichnete Kasse bleibt am 20.ds.
Mts. Vormittags für den Kassenverkehr

XS-  geschlossen. 35
Laodesbankstelle Rennerod Feri

Hoy-Versteigerung.

Aus dem Kreise Westerburg
Mestrrstnrg , 17 - April 1917.

riersonal-Urränderungett bei den KreiSvcrivaltttng.
Herr Äreisassistent Busch ist zum ßreisaus chuß -sekre ar
und Herr Hilfsarbeiter Schneider zum KreisauSschub -Assrsten-
!7n ernannt worden . Herrn Kreisse retar Elsen ist das Verdienst¬
kreuz für Kriegshilfe Allerhöchst verliehen vordem

Die Kriegsonleihereichnung bei dev Kreissporna, >e
hotte ein außerordentlich günstiges Ergebnis . 3 0
wurden gezeichnet . Das sind 1O0OOO Mark mehr als bei der

15 . Hprit . Der zid -i, °mmWnhaber L -rr
ReichSgr «, F - - N, Walderdorff zu MalSberg hat aus dee S.
Kriegsanleihe in Summa 600 000 Mark gezeichnet.

Am Donnerstag , den 19. ds Mts.
Vormittag » 9 Uhr arlfangend

werden im hiesigen Gemeindewald Distrikt Scheit und Seitensten
werden buchen - und Nadel -Scheit - und Knüppelholz

400 Rmtr . Buchen - und Nadelholzreiser ^
56 Stück Fichtenstammabschnitte von je - ücetn

Länge und 27 bis 40 cm . Durchmesser
5 Buchen - und 2 Eichenstämme

50 Buchenstangen II. Klasse,
öffentlich meistbietend versteigert.

Die Herren Bürgermeister der umliegenden Orte werde»
um aefl . ortsübliche Bekanntmachung ersucht . «

Neunerod . den 14. April 1917. .Der Bürgermeister:
Krempel

erschein
tetlunge
10 Pfg.

»fl

. . .. . .77777. . . . . . . ,

duta -sa du ZKonjizmation unsetez tocUez  i
ftna sind ■uns . so « aMteic &e §twkwhns <ke und St-

schenke a>uyeqanyen,  ecrss ei  uns nicfit möcj.tiife *ot,
jedem, einzelnen t>u danken-

kitten dah.ee alte unsezen htt &ticfiMn  |

<3)a.nh  auf diesem Weye entyeyetvaunmtnen.

Kerirhtgende Uerücherungeu des Kriegsernährnug«
U  Berlin , H April , (ab.) Im Kriegsernährungsamt teilt

man uns mit , daß die Beschlagnahmung auf dem Lande bedeut¬
ende Ueberschüsse über die Bestandsaufnahme zutage geforbert
ha &e die ihr reichliches Teil zur ausreichenden Ernährung bis
zur Ernte beitragen werden . Ob die Getreidevorrate nach en
abgeschlossenen Beschlagnahmen wieder eme Vergrößerung der
Brotration gestatten , sei noch zweifelhaft . Jedenfalls werde das
Kriegsernährungsamt mit allen Kräften dafiw sorgen , daß alle
Vorräte für die menschliche Ernährung gesichert bleiben . Dre
Biehbestände seien derart hoch , daß der Auftrieb an allen Vieh-
böfen so stark zugenommen habe , um die versprochenen
Gramm ohne weiteres bis zur nächsten Ernte gewährleisten zu
können.

cßetiystz.  4-

^iVestezkuify den  16 . SXuĉust  1917.

vom6
1907I

f

smschl
‘ de

. Der päpstliche Annti « » in München gestorben.
Br . München , 13 . April , (Drahtbericht.>vr. Mkunmen . ^0 . (Drahtbericht . zb .) ^ er päpst¬

liche Nuntius Monsignore Averesa , der vor wenigen Tagen a
einer Blinddarmentzündung schwer erkrankt war , ist heute nacht
12lh Uhr in der chirurgischen Klinik gestorben.

Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen , daß wenige
Stunden nach dem Tod des Münchener Kardinals v Bettmger
auch der päpstliche Nuntius am bayerischen Hof aus dem Leben
scheidet . Monsignore Averesa ist seit dem 24 Januar d. 3 .
Vertreter des Papstes an Stelle Jrührmrths , der nach semer
Kardinalsernennuug nach Rom kam . Der verstorbene Nuntius
Averesa hat ein Alter von 55 Jahren erreicht.

tfäi die uns antäesVidh  3 et dionfizmation un-
frochtez ‘SftiUU üketAniAetten Stnckwünscke dan¬

ken wxz kezhlickst.
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Mell
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^IVestezkuzy , ken  1 6.  dwtjwat 191̂ .

Herber
Seit hi

Alle gemäß der Bundesrats
Verordnung vom 15. Juli 1915
bezw . 26 . Juni 1916 der Ab¬
lieferungspflicht unterliegenden

Die Stadt Frankfurta. M.
beabsichtigt , Lieferungsverträge in

Mfrüchte
mit| flps, Mbse«,

io |n tifra.

mit Grossgrundbesitzern , Landwirtschaftlichen
Organisationen und Grosshändlern abzuschliessen.

Angebote sind zu richten an

Städtisches Lebensmlttckmt
Akt. Kartolffrlnrrsorguug. Wainkai 53.

sind soweit dies noch nicht
geschehen ist — sofort an unser
Lagerhaus Camberg i . N . abzu¬
senden . Die Bezahlung erfolgt
sofort nach Ablieferung unter
Berücksichtigung der gesetzlichen
Höchstpreise.

Landwirtschaftliche Zentral-
Darlehnskass« für Deutschland,

Filiale Frankfurta. Main.
Okerkoumissionär des Kriegsaas-

I schnsses für Oele und Fette, Berlin.

Gediegenes ordentliches

Mädchen
für Küche und Hausarbeit
baldigen Eintritt gegen W
Lohn gesucht.

Frist Klomann
Schloßhotel DiNrnstnrg

Zwei
llirschbaum-

Stämme,
circa 1 Festm , prima Stäi
zu verkaufen bei

Joseph Hoffman« >
Sainscheid.

Gut legende jnngk

Kühner
zu verkaufen . Näheres b«p. Kaesbergßr

ttoHer

a)
b)
e)
ch
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